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RS OGH 1990/9/25 5Ob73/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1990

Norm

MRG §16 Abs3

MRG §45 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der Berechnung des Erhaltungsbeitrages und Verbesserungsbeitrages für sonstige Mietgegenstände ist, wenn es auf

den angemessenen Hauptmietzins ankommt, der Ausstattungszustand und Erhaltungszustand des Mietgegenstandes

im Zeitpunkt der Anmietung zugrundezulegen; hinsichtlich der sonstigen für den angemessenen Hauptmietzins

wertbestimmenden Faktoren ist auf den Zeitpunkt der Vorschreibung des Erhaltungsbeitrages und

Verbesserungsbeitrages abzustellen.
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